
Fotos im Gemeindebrief  
und Internet

Die Kamera aufbauen und los geht’s 
– Fotografieren und Filmen nach 
Herzenslust, ohne Rücksicht aufs 
Motiv? Leider nicht! Denn dafür 
gibt es klare gesetzliche Regeln, wie 
das Recht am eigenen Bild des Ab-
gelichteten und das Urheberrecht 
des Fotografen. Wer einen Gemein-
debrief erstellt oder Bilder auf die 
eigene Gemeindehomepage oder 
bei Facebook postet, muss sich mit 
den Spielregeln auskennen. Welche 
Bilder darf ich veröffentlichen und 
welche Nutzungsrechte habe ich an 
den Fotos? Es gibt viele Möglich-
keiten, sich unabsichtlich strafbar 
zu machen.

Das Recht am eigenen Bild 
Die Veröffentlichung von Fotos und 
Bildern ist mit Vorsicht zu behan-
deln. Die Voraussetzungen für eine 
Veröffentlichung von Fotos sind ge-
regelt im Kunsturheberrechtsge-
setz (§ 22 KunstUrhG). Danach dür-
fen Fotos von erkennbaren Per- 
sonen, die nicht im allgemeinen öf-
fentlichen Interesse stehen, nur mit 
Einwilligung des Abgelichteten ver-
breitet und öffentlich zur Schau ge-
stellt werden. In der Regel sollte die 
Einwilligung schriftlich erfolgen, 
wenn die Aufnahmen im Internet 
veröffentlicht werden sollen. Grund-
sätzlich gilt: Der Beweiswert einer 
schriftlichen Einwilligung ist höher, 

als eine mündliche Zustimmung. 
Bei Fotos von Kindern und Jugend-
lichen unter 18 Jahren müssen die 
Sorgeberechtigten ihre Einwilligung 
erteilen. Die Folgen einer nicht zu-
lässigen Veröffentlichung können 
weitreichend sein und strafrecht-
liche Konsequenzen, Unterlassungs- 
und Schadensersatzansprüche nach 
sich ziehen.

Ausnahmen
Es gibt jedoch einige gesetzlich ge-
regelte Sonderfälle, in denen die 
Verwendung von Bildern ohne Ein-
willigung erlaubt ist. Das ist der Fall, 
wenn Personen lediglich als Beiwerk 
neben einer Landschaft oder sons-
tigen Örtlichkeit erscheinen, oder 
Bilder von Versammlungen, Aufzü-
gen, wie zum Beispiel Gemeinde-
festen oder Kirchentagen, an denen 
die dargestellten Personen teilge-
nommen haben. Dies gilt allerdings 
nur, wenn die Personen als Mitglied 
einer größeren Gruppe erscheinen. 
Nicht erlaubt ist das gezielte Hi-
neinzoomen oder die Darstellung 
von Einzelpersonen. Entscheidend 
sind immer die Umstände des Ein-
zelfalls. 

Einwilligungserklärung
Die Einwilligung muss für den kon-
kreten Einzelfall erteilt werden. Ei-
ne vorab pauschal erklärte Einwil-

ligung in die Veröffentlichung von 
Aufnahmen im Gemeindebrief oder 
auf der Gemeindehomepage reicht 
nicht aus. Zum Beispiel bei der  
Anmeldung von Kindern im Kin-
dergarten oder von Konfirmanden. 
Nach § 3a der datenschutzrecht-
lichen Regelungen des DSG-EKD 
muss eine Einwilligung schriftlich 
unter Angabe des Verwendungs-
zecks erfolgen. Die abgebildeten 
Personen und deren Sorgeberech-
tigten müssen die Möglichkeit ha-
ben, die Aufnahme vor Veröffent-
lichung und ihrer Zustimmung zu 
sehen. 

Darüber hinaus muss der Hin-
weis erfolgen, dass die Einwilligung 
jederzeit widerrufen werden kann. 
Ein solcher Widerruf ist grund-
sätzlich zu beachten. Die entspre-
chenden Fotos sind umgehend von 
der Homepage oder der eigenen 
Facebook-Gruppe der Kirchenge-
meinde zu entfernen. Im Zweifels-
fall sollte man juristischen Rat ein-
holen. 

Die Rechte des Fotografen
Das Urheberrecht gilt bei allen „per-
sönlich geistigen Schöpfungen“ und 
muss auch von Gemeindebriefre-
daktionen gewahrt bleiben. Was für 
Radio-, TV- und Onlineredaktionen 
gesetzlich gilt, findet auch für Kir-
chengemeinden Anwendung, wenn 

In der neuen Workshop-Reihe thematisieren wir Fragen rund 
um das Thema Medienrecht für Kirchengemeinden – damit  
Sie wissen, wo bei der Nutzung von Texten, Bildern, Noten,  
Social Media und bei Veranstaltungen juristische Stolperfallen 
lauern und wie Sie ihnen ausweichen können. Unser Medien-
tipp heute: Fotos rechtssicher verwenden. 
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sie Medien veröffentlichen. Grund-
sätzlich müssen die Nutzungs-
rechte des Fotografen oder von Bild-
agenturen, wie zum Beispiel fotolia 
oder iStock, eingeholt werden. Der 
Name des Urhebers muss immer 
genannt werden. Und weiter zu be-
achten: Ein einfaches Nutzungs-
recht beinhaltet nicht das Recht, die 
Bilder, Texte oder Grafiken zu bear-
beiten. 

Bildersuche im Internet
Auf Seiten wie der Google-Bilder-
suche finden sich unzählig viele 
Abbildungen zu jedem beliebigen 
Thema. Für Internetnutzer stellt 
sich dabei regelmäßig die Frage, ob 
Bilder im Suchergebnis einfach ko-
piert und für die eigene Webseite 
verwendet werden können. 

Grundsätzlich kann der Urhe-
ber eines Bildes zwar gem. § 31 Abs. 
1 UrhG einem anderen das Recht 
einräumen, ein Bild z.B. auf einer 
Webseite platzieren zu können. Aus 
den vielen Suchergebnissen im In-
ternet kann jedoch nicht geschlos-
sen werden, dass der Urheber allen 
Personen ein Nutzungsrecht an 
den Bildern einräumen möchte. 
Die Nutzung von Bildern aus Such-
diensten ist damit regelmäßig un-
zulässig, wenn der Urheber nicht 
ausdrücklich andere Nutzungsvo-
raussetzungen veröffentlicht.

MUSTER: EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG VON FOTOS  
FÜR KIRCHENGEMEINDEN  

Vor- und Nachname: 

Anschrift:

Telefon:  E-Mail:

Geburtsdatum:

Hiermit erkläre ich mich/wir uns einverstanden, dass von mir/uns und meinem/ 
unserem Kind Bildaufnahmen für                                                    (Verwendungszweck) 
gemacht und veröffentlicht werden dürfen. 

Name der Veranstaltung:

Ort und Datum:

Folgende Informationen und Aufnahmen dürfen von mir/uns und meinem/unserem 
Kind veröffentlicht werden. * Bitte ankreuzen

  Name    Einzelaufnahme

  Vorname    Gruppenaufnahmen

  Alter    Sonstige

Die Bildaufnahmen dürfen in folgenden Medien veröffentlicht werden:

  Gemeindebrief der Kirchengemeinde

  Im Internet auf der Homepage unserer Kirchengemeinde unter 

www                                                (www.musterkirchengemeinde.de)

  Sonstige Nutzungsarten                                           (Flyer, Broschüren, Facebook etc.)

DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS:

Aus Datenschutzgründen sind wir verpflichtet, vor der Veröffentlichung von Perso-
nenabbildungen und personenbezogenen Daten (Name und Alter), deren schriftliche 
Einwilligung einzuholen. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die im Internet 
auf unserer Gemeindehomepage veröffentlichten Informationen und Bilder weltweit 
abrufbar sind und von Dritten heruntergeladen und weiterverarbeitet werden können. 
Mit ist bekannt, dass ich im Einzelfall jederzeit die Entfernung eines bestimmten Fotos 
von der Gemeindehomepage verlangen kann.

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG.

(Ort, Datum)  (Unterschrift/ggf. Unterschrift des/der Sorgeberechtigten)
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